Kostenkalkulation ZAP Nord 
I. Das Lehrgangsgebührenkonto, auf das die i.d.R. monatlich gezahlten Lehrgangsgebühren eingehen. Dieses Konto deckt alle Kosten für die dem Landesamt nachzuweisenden Pflichtlehrveranstaltungen sowie Kosten für das Sekretariat. Nachfolgend aufgeführte Tabelle gibt einen Überblick über die Höhe der Gesamtlehrgangsgebühren:

	Lehrgangsgebühren gesamt: 
	
	PP-TP / TP- KJP
	
	PP: TP + AP

	incl. der Abrechnungsgenehmigungen 36 Monate zu je 250,- Euro bzw. 

280,- € (TP+AP kombiniert)
	9.000,- €
	
	10.080 €


II. Zudem existiert ein weiteres Konto („Ambulanz - Konto“), auf dem alle durch die ambulante Tätigkeit erwirtschaften Einnahmen eingehen und folgende Kosten mit abgedeckt werden (siehe auch weiter unten aufgeführte Tabelle): 

 a) Kosten für die Gruppensupervision, 
 b) Kosten für die Einzelsupervision,

       c) Kosten für die Praxisgebühr (Miete in den Lehrpraxen),

       d) Kosten für die Einzelselbsterfahrung, 

       e) Kosten für die Gruppenselbsterfahrung, 
       f) Kosten für die LPA – Prüfungsgebühren,
       g) anteilig Gebühren für die Zusatzfachkundentheorieseminare &

       h) anteilige Kosten u.a. für das Sekretariat, Abrechnungs- 
           programm PsyPrax (Gerätemiete, Programmupdates) sowie für   
           die Durchführung der Institutsabrechnung (Gehaltskosten). 

       Dieses 2. Konto, das sogenannte „Ambulanz-Konto“ besteht somit sowohl aus 
       Fixkosten, die oben unter e) - f) aufgeführt sind, und aus variablen Kosten;  
       oben unter a) – d) aufgelistet. Dadurch ist es zu einem Großteil quasi 
       verbrauchsabhängig, d.h. je nach dem, wie viele Kosten aus den aufgeführten Posten 
       entstehen, müssen auch Einnahmen durch die ambulante Tätigkeit erwirtschaftet werden. 

Die Höhe der Auszahlungsmöglichkeit hängt außerdem von der Anzahl der geleisteten Behandlungsstunden ab, für die schätzungsweise 55,01  €uro vergütet werden. Für das Landesamt müssen mind. 600 Behandlungsstunden bei der TP- und KJP - Ausbildung und 800 Behandlungsstunden bei TP + AP - Ausbildung nachgewiesen werden. Darüber hinaus besteht aber in der Institutsambulanz die Möglichkeit, weitere Behandlungsstunden zu erbringen, zunächst weitere 200 Stunden Einzeltherapie (TP) bzw. weitere 350 Stunden (TP+AP) sowie weitere Stunden für die zusätzlichen Abrechnungsgenehmigungen und darüber hinaus kann das Kontingent der KV-SH auch ganz ausgeschöpft werden, um begonnene Behandlungen fachgerecht zu beenden. 
Für diese weiteren Behandlungsstunden müssen zusätzliche Supervisionsstunden in Anspruch genommen werden, so dass dadurch auch weitere Kosten entstehen. Dies bedeutet also, je mehr Behandlungsstunden mit der KV abgerechnet werden, desto mehr Geld steht der/dem entsprechenden AusbildungskollegIn trotz weiterer Ausgaben für die zusätzlichen Supervisionsstunden zur Verfügung; entweder, um z. B. weitere Selbsterfahrungsstunden zu nehmen, um sich mehr Geld auszahlen zu lassen oder um es erst einmal auf dem Konto für eine spätere Auszahlung zu parken. Dadurch verändert sich natürlich individuell der Kontostand des „Ambulanz-Kontos“. 
D. h., dass durch die erwirtschafteten Einnahmen über die ambulante PatientInnenbehandlung bei entsprechend individueller Behandlungsstundenanzahl und durch die entstandenen Kosten aus oben erwähnten Posten die Auszahlungsmöglichkeiten, variabel und individuell verschieden sind!

Folgende Tabelle soll einen Überblick über mögliche Kostenmodelle geben; sie bezieht sich dabei ausschließlich auf das oben beschriebene 2. Konto („Ambulanz-Konto“): 

	Kalkulation zur Praktischen Ausbildung – das „Ambulanz-Konto“: 

	roter Rahmen = Empfehlung, aber als variable Kosten individuell gestaltbar (je nach Verbrauch) 

	Blauer Rahmen = Fixkosten 
	PP: TP 
	
	PP: AP + TP
	 
	
	KJP: TP 

	
	
	
	unsere Empfehlung:
	
	unsere Empfehlung:
	
	unsere Empfehlung:

	a) Gruppen- Supervision:
	75 x 21,-
	1.575 €
	
	125x 21,-
	2.625 €
	
	75 x 21,-
	1.575 €

	b) Einzel-Supervision:
	75 x 75,-
	5.625 €
	
	75 x 75,-
	5.625 €
	
	75 x 75,-
	5.625 €

	c) Praxisgebühr:
	18 x 150,-
	2.700 €
	
	24 x150,-
	3.600 €
	
	18 x 150,-
	2.700 €

	d) Selbsterfahrung Einzel:
	42 x 70,-
	2.940 €
	
	160 x 70,-
	11.200 €
	
	42 x 70,-
	2.940 €

	e) Selbsterfahrung Gruppe:
	100 x 12,-
	1.200 €
	
	100x 12,-
	1.200 €
	
	100 x 12,-
	1.200 €

	f)  Prüfungsgebühren: 
	 
	1.000 €
	
	 
	1.000 €
	
	 
	1.000 €

	g) Theorie anteilig: Zusatz-FK´n.
	 
	1.500 €
	
	 
	1.500 €
	
	 
	

	h) Anteilige Kosten Sekretariat, 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 

	   Progr.-updates, Abrechnung etc.: 
	 
	1.500 €
	
	 
	1.500 €
	
	 
	1.500 €

	
	 
	
	
	 


	
	
	 
	

	Summe der Kosten, die vom „Ambulanz - Konto“ abgeht in €:
	18.040 €
	
	
	28.225 €
	
	
	16.540 €

	dafür zu erwirtschaftende Behandlungsstunden       (à 55,01 €):
	328
	
	
	565
	
	
	301

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Einnahmen pro genehmigungspflichtige Behandlungsstunde

	>Brutto (2315 Punkte x 3,4524 Cent/Punkt=79,92€)
	
	
	79,92

	minus 3% Abgabe an die KV 
	 - 2,40
	=
	77,52

	minus 20 % Tilgung + Rücklagen
	- 15,51
	=
	62,01

	minus  7,- € Festbetrag
	-   7,-
	=
	55,01

	= Bruttoauszahlung an Ausb.-KollegInnen
	
	55,01

	

	Einnahmen auf das „Ambulanz-Konto“ bei 55,01 € ab der 1. Behandlungsstunde bei:

	600   Behandlungsstunden 
(Mindestpflichtstunden bei TP/ PP & KJP):
	33.006 €
	
	
	
	33.006 €

	800   Behandlungsstunden 
	44.008 €
	
	44.008€
	
	44.008 €

	1000 Behandlungsstunden: 
(Mindestpflichtstunden bei TP+AP/PP):
	55.010 €
	
	55.010 €
	
	55.010 €


Kosten, die über die gesetzlichen Vorschriften hinaus verbrauchsabhängig, damit für jede/n AusbildungskandidatIn variabel sind








Kosten, die nicht variabel sind (Fixkosten)





 Fix-kosten





 variable 


Kosten
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